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Rechtsbehelfsbelehrung

Bescheidempfängerin/Bescheidempfänger Aktenzeichen

Anlage zum Bescheid

Gegen diesen Bescheid kann innerhalb eines Monats nach seiner Bekanntgabe Klage beim Verwaltungsgericht erhoben werden. Die Klage
ist beim Verwaltungsgericht

Bezeichnung und Anschrift mit Straße, Hausnummer, PLZ, Ort 

schriftlich oder zur Niederschrift der Urkundsbeamtin oder des Urkundsbeamten der Geschäftsstelle zu erklären. Wird die Klage schriftlich
erhoben, sollen ihr Abschriften für die übrigen Beteiligten beigefügt werden. 
Falls die Klagefrist durch das Verschulden eines von Ihnen Bevollmächtigten versäumt werden sollte, so würde dessen Verschulden Ihnen
zugerechnet werden. 
Die Klage muss die Klägerin oder den Kläger, die Beklagte oder den Beklagten sowie den Gegenstand des Klagebegehrens bezeichnen. 
Sie soll einen bestimmten Antrag enthalten. Die zur Begründung dienenden Tatsachen und Beweismittel sollen angegeben werden. Der
Ausgangsbescheid soll in Urschrift oder in Kopie beigefügt werden.
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